
Turn- und Spielverein „Up ewig ungedeelt“ e. V. 
Ellerbek und Umgebung  

 

Stand: März 2018 

 

 

!!!!!!Bitte unbedingt in DRUCKBUCHSTABEN und leserlich schreiben!!!!!!

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im TSV Ellerbek e. V. als 

 Erwachsener  

 Schüler über 18 Jahre*, Auszubildender*, Student*,        
Arbeitsloser*, Rentner* (*Bescheinigung ist beigefügt) 

 

 Kind/Jugendlicher 

 Passives Mitglied 

Vorname:  Name:  

Geburtsdatum:  Geschlecht:  männlich      weiblich 

Straße/Hausnr.:  PLZ/Ort:  

Telefon privat:  Telefon Büro:  

Tel. mobil:  e-Mail:  

Bei Minderjährigen: Vor- und Zunamen der gesetzlichen Vertreter: 

 

 

Ich nehme an folgenden  
Sportarten/-gruppen teil:            seit (Datum): 

 Bei Antrag auf Familienmitgliedschaft: 
Aus meiner Familie ist/sind bereits Mitglied: 

   
 
Die Satzung des TSV Ellerbek inkl. der Beitragsordnung und der Kündigungsbestimmungen erkenne ich hiermit ausdrücklich an. 

Datenschutz: Ich erkläre mich einverstanden, dass der TSV Ellerbek meine Mitgliederdaten per EDV verarbeitet und soweit nutzt, wie es im Sinne 
des Vereinszwecks und zur Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins erforderlich ist, soweit kein Grund zur Annahme besteht, dass das 
Mitglied ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung hat. 
 

 
Datum Unterschrift des Mitgliedes (bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter) 

Bei Minderjährigen: Bescheinigung über Sportgesundheit 

Ich erkläre, dass mein Kind an den Sportangeboten des TSV Ellerbek teilnehmen darf, da es sportgesund ist und keinerlei Einschränkungen unter-
liegt. Sollte ich daran Zweifel haben, werde ich einen Arzt konsultieren. Diese Untersuchung werde ich jährlich wiederholen. 
 

 
Datum Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
TSV Ellerbek e.V. 
Gläubiger Identifikationsnummer: DE84ZZZ00000493739 
Die Mandatsnummer wird separat mitgeteilt. 
Hiermit ermächtige ich den TSV Ellerbek e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom TSV Ellerbek e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung  des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber (Vorname, Name):     __________________________________________________________ 
 
Straße/Nr.:  __________________________________   PLZ/Wohnort  ______________________________ 
 
Kreditinstitut Name  _______________________________________________________________________ 
 
IBAN: DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ 
 
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __ 

       ___________________________________________________  
            Datum und Unterschrift des Kontoinhabers 

Aufnahmeantrag 



Turn- und Spielverein „Up ewig ungedeelt“ e. V. 
Ellerbek und Umgebung  

 

Stand: März 2018 

  

Auszug aus der Satzung des TSV Ellerbek e. V. 
 

§ 3 – Zweck 

Der TSV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung 
vom 24. Dez. 1953 durch Förderung der körperlichen Ertüchtigung des Volkes durch Leibesübungen. Er will die Bevöl-

kerung von Ellerbek und Umgebung, insbesondere die Jugend, durch Ausübung möglichst vieler Sportarten sowohl für 
die allgemeine Körpererziehung auf breitester Grundlage als auch für die Schulung zum Wettkampf und zur Leistung 

im Sinne des olympischen Gedankens gewinnen. Jede politische, konfessionelle und wirtschaftliche Betätigung sowie 

alle Formen militärischer Ausbildung sind ausgeschlossen. 
 

§ 5 - Mitgliedschaft 

Stimmberechtigtes Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet 

hat. Die Mitgliedschaft ist an keine rassische, religiöse oder politische Bindung geknüpft. 

Jugendliche im Sinne der Bestimmungen der Sportverbände gehören den Jugendabteilungen, Kinder bis zum Jugend-

alter den Kinderabteilungen an. 

Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen, Jugendliche und Kinder im Sinne des vorhergehenden Absatzes haben 
das Einverständnis des Erziehungsberechtigten beizubringen. Jedes Mitglied kann in allen Abteilungen aktiv sein. 

 
§ 6 - Aufnahme 

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Bestehen begründete Bedenken über die Unbescholtenheit des Bewerbers 

oder ist zu befürchten, daß durch die Aufnahme des Bewerbers der Zweck des Vereins gefährdet wird, hat der Vor-
stand das Recht, binnen 4 Wochen nach erfolgter Antragstellung Widerspruch zu erheben. Der Widerspruch hat auf-

schiebende Wirkung. Die endgültige Entscheidung trifft in diesem Falle das Ehrengericht.  

Erfolgt binnen 6 Wochen kein ablehnender Bescheid, gilt der Aufnahmeantrag als angenommen. Die  

Mitgliedschaft beträgt mindestens ein Jahr. - In Einzelfällen ist auch eine Kurzzeitmitgliedschaft möglich. (Kurzzeitmit-

glieder haben kein Stimmrecht.)  

§ 8 - Austritt 

Der Austritt aus dem TSV E kann nur zum Ende eines Kalendervierteljahres erfolgen und muß 6 Wochen vorher 
schriftlich erklärt werden. 

 
§ 10 - Ausschluß 

Den Ausschluß eines Mitgliedes kann der Vorstand aussprechen, und zwar mit 2/3 Stimmenmehrheit, 

a) bei Wegfall der zur Aufnahme nötigen Eigenschaften, 
b) bei schwerem Verstoß gegen satzungsgemäße Pflichten, 

c) bei wiederholter öffentlicher Verletzung des Ansehens des Vereins oder des deutschen Sports, 
d) bei Beitragsrückständen von mindestens 6 Monaten, 

e) auf Verlangen der Sportverbände. 

Automatischer Ausschluß aus dem TSV erfolgt, wenn ein Mitglied im Wege eines Strafverfahrens rechtskräftig aus den 
Organisationen der Sportverbände ausgeschlossen wurde. Ein Rechtsmittel ist in diesem Fall nicht gegeben. 

 
§ 11 - Beiträge und Zuwendungen 

Die Mitglieder zahlen an den TSV einen von der Mitgliederversammlung festzusetzenden Beitrag, dessen Höhe sich 
nach den Erfordernissen des Vereins richtet. Die Beitragssätze ergeben sich aus der Beitragssatzung, die als Anhang 

Bestandteil dieser Satzung ist. […] 

Über Beitragsermäßigungen und Beitragserlasse entscheidet der Geschäftsführende Vorstand. […] 

Etwaige Gewinne können nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Ge-

winnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden keinerlei Leistungen aus dem Vereinsvermögen. […] 


